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Amtliche Bekanntmachungen 
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Öffentliche Auslegung gemäß § 5 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalprüfungsgesetz 

 

Dem Rat der Stadt Salzgitter ist in seiner öffentlichen Sitzung am 01.10.2025 gemäß § 5 Abs. 1 

des Niedersächsischen Kommunalprüfungsgesetzes (NKPG) die Prüfungsmitteilung des Nieder-

sächsischen Landesrechnungshofes über die überörtliche Kommunalprüfung in Sachen „Organi-

sation und Wirtschaftlichkeit der unteren Waffenbehörden“ bekannt gegeben worden.  

 

Nach § 5 Abs. 2 des Nds. Kommunalprüfungsgesetzes hat die Prüfungsmitteilung an sieben 

Werktagen öffentlich auszuliegen. Die Prüfungsmitteilung liegt gemäß § 5 Abs. 2 des Niedersäch-

sischen Kommunalprüfungsgesetzes in der Zeit vom 17.11.2025 bis einschließlich 25.11.2025 im 

Rathaus der Stadt Salzgitter, Joachim-Campe-Straße 6-8, 38226 Salzgitter, im 1. Stock in Raum 

130 während der üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus. 

 

Montag bis Donnerstag: 08:00 Uhr – 16:00 Uhr 

Freitag:   08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 

 

 

Fachdienst Oberbürgermeisterbüro, Rats- und Kommunalangelegenheiten 

– Fachgebiet Rats- und Kommunalangelegenheiten – 
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Ankündigung von Trassenerkundungen im Gebiet der Stadt Salzgitter vom 10.11.2025 bis 

24.04.2026 

 

Als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber in der Region plant die TenneT TSO GmbH (im Folgen-

den TenneT genannt) den Neubau der 380-kV-Freileitung vom Umspannwerk (UW) Mehrum/Nord 

bis zum derzeit im Bau befindlichen UW Liedingen. Das Vorhaben ist Teil des Bundesbedarfsplan-

Gesamtvorhabens 59 und eines von vier Teilvorhaben des Projektraums Ostfalen-Achse. Aktuell 

laufen die Vorbereitungen für das nächste Genehmigungsverfahren, das sogenannte Planfeststel-

lungsverfahren. Zur Vorbereitung dieser Planungen und der Baudurchführung müssen notwendige Vorar-

beiten zur Gewinnung entsprechender Planungsgrundlagen durchgeführt werden.  Hierfür ist eine Trassen-

erkundung erforderlich, die das Befahren und die Besichtigung der betroffenen Flächen umfasst.   

 

Nach Inbetriebnahme der gesamten Ostfalen-Achse, die voraussichtlich 2032 erfolgt, ist zudem der 

nahezu vollständige Rückbau der 220-kV-Bestandsleitung (LH-10-2027) von Mehrum nach Hallen-

dorf, der kleinräumige Rückbau der 220-kV- Bestandsleitung Gleidingen – Hallendorf (LH-10-2029) 

kurz vor dem UW Hallendorf, sowie der Rückbau der 220-kV-Bestandsleitung (LH-10-2028) von 

Wahle nach Gleidingen vorgesehen. Diese Maßnahmen sind ebenfalls Teil des Planfeststellungs-

verfahrens. 

 

Trassenerkundungen 

Art und Umfang der Maßnahmen 

Ziel der Befahrung und Begehung ist es, geografische Merkmale wie Hangneigung, vernässte Be-

reiche und Hindernisse sowie Vegetation zu erheben. Die Ergebnisse werden genutzt, um diese 

für die Wegeplanung kommender Vorarbeiten zu berücksichtigen.     

Die Ergebnisse werden mit Fotos, Videos sowie Notizen dokumentiert. Dabei werden befestigte 

Wege und Flächen als Zuwegung mit einem PKW befahren, während unbefestigte Flächen zu Fuß 

begangen werden. In beiden Fällen kann es sich hierbei um öffentliche wie auch private Wege 

handeln. Es ist möglich, dass einzelne Flurstücke im Untersuchungsraum mehrfach oder gar nicht 

betreten werden müssen. Alle Fotos und Videoaufnahmen, die in diesem Zuge aufgenommen wer-

den, dienen ausschließlich der anschließenden Auswertung im Rahmen der anstehenden Tätigkei-

ten. Personenbezogene Daten werden nicht erhoben.   

 

Ort und Zeit der geplanten Maßnahmen 

Die Befahrungen und Besichtigungen privater Grundstücke erfolgen im Zeitraum vom 10.11.2025 

bis 24.04.2026 von 09:00Uhr bis 18:00Uhr jeweils von Montag bis Freitag.  
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Der Zeitraum von sechs Monaten ist erforderlich, da die Befahrung witterungsabhängig sowie ab-

schnittsweise entlang der Trasse durchgeführt werden muss und nach der ersten Auswertung ge-

gebenenfalls eine Nachbefahrung einzelner Flächen notwendig werden kann. 

Informationen darüber, welche Flurstücke sich im Erkundungsraum befinden, finden sie in der Flur-

stücksliste.   

Aufgrund der hohen Anzahl der Flurstücke wird eine detaillierte Flurstücksliste auf der Gemeinde-

website veröffentlicht und kann direkt bei der Gemeinde eingesehen werden.   

Auch finden Sie die Flurstücksliste auf der Homepage: https://tennet.eu/me-li-oueb 

Rechtliche Grundlage 

Die Berechtigung zur Durchführung der oben genannten Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 

des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Nach § 44 Abs. 1 EnWG sind Eigentümer oder Nutzungs-

berechtigte der betroffenen Grundstücke verpflichtet, die zur Vorbereitung der Planung des Vorha-

bens notwendigen Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen sowie sonstige Vor-

arbeiten durch den Träger des Vorhabens oder von ihm Beauftragte zu dulden. 

Mit einer ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberech-

tigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt.  

Flurschäden können bei den Begehungen nicht entstehen. Es werden keine Maschinen eingesetzt; 

es handelt sich um Begehungen zu Fuß oder Befahrungen öffentlicher, privater und landwirtschaft-

liche Wege mit regulären Pkw. Sollte es dennoch zu Schäden kommen, werden diese durch Ten-

neT beseitigt bzw. in voller Höhe entschädigt. Wir bitten daher um Benachrichtigung.  

 

Beauftragte Unternehmen 

Die Vorarbeiten erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch den Baugrunderkundungs-

dienstleister Buchholz + Partner GmbH. 

Ansprechpartner:  

Hanna Kupfer 

Telefon: 034207-9899-18   

E-Mail: kupfer@buchholz-und-partner.de  

 

Ansprechpartner und weitere Informationen:  

Für Fragen zum Projekt, den geplanten Maßnahmen sowie Mitteilungen steht Ihnen die Bürgerre-

ferentin zur Verfügung:  

 

Katrin van Herck 

T +49 5132 89-1007  

E katrin.van.herck@tennet.eu 

 

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter              www.tennet.eu/de/projekte/mehrumnord-

liedingen 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftennet.eu%2Fme-li-oueb&data=05%7C02%7C%7C2409b4120a9d48dfffa608dd3eea9bbf%7Cb43430ce7d754158ab7b1f39e6fe6b3f%7C0%7C0%7C638735899560128865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=F02LQ%2F7cgZgQBQp3AVFzhNtIqVWpOSdzaXLdFQRSHhs%3D&reserved=0
mailto:kupfer@buchholz-und-partner.de
mailto:katrin.van.herck@tennet.eu
http://www.tennet.eu/de/projekte/mehrumnord-liedingen
http://www.tennet.eu/de/projekte/mehrumnord-liedingen
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Stadt Salzgitter         02.10.2025 

Fachgebiet Umwelt 

Im Auftrag 

gez. Michael Buntfusz 
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Ankündigung von Trassenerkundungen im der Stadt Salzgitter vom 27.10.2025 bis 

26.04.2026 

 

Als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber in der Region plant die TenneT TSO GmbH (im Folgen-

den TenneT genannt) den Neubau der 380-kV-Freileitung vom Umspannwerk (UW) Helmstedt/Ost 

bis zum UW Bleckenstedt/Süd. Das Vorhaben ist Teil des Bundesbedarfsplan-Gesamtvorhabens 

und als Anlage unter Vorhaben Nr. 10 im Bundesbedarfsplangesetz aufgenommen worden. Es ist 

eines von vier Teilvorhaben des Projektraums Ostfalen-Achse. Aktuell befindet sich das Vorhaben 

in der Bundesfachplanung. Als Grundlage für die weitere Planung werden notwendige Vorarbeiten 

durchgeführt. Hierzu gehören Trassenerkundungen (Befahrung/Besichtigung), um für das Planfest-

stellungsverfahren wichtige Informationen zu gewinnen. 

 

Art und Umfang der Maßnahmen 

TenneT, das beauftragte Trassierungsbüro LTB Leitungsbau GmbH, seine Nachunternehmer und 

der Umweltdienstleister Froelich und Sporbeck werden Befahrungen und Begehungen im Untersu-

chungsraum durchführen. Ziel hiervon ist es, einen Eindruck der geografischen Merkmale wie Stei-

gungen, Neigungen und Hindernisse sowie Vegetation zu erhalten. Außerdem werden Informatio-

nen zu Straßenbreiten und -höhen, Verkehrsbeschränkungen, Beschilderungen, Straßenzuständen 

und Absperrungen etc. erfasst. Die Ergebnisse werden mit Fotos, Videos sowie Notizen dokumen-

tiert. Dabei werden befestigte Wege und Flächen als Zuwegung mit einem PKW befahren, während 

unbefestigte Flächen zu Fuß begangen werden. In beiden Fällen kann es sich hierbei um öffentliche 

wie auch private Wege handeln. Es ist möglich, dass einzelne Flurstücke im Untersuchungsraum 

mehrfach oder gar nicht betreten werden müssen.  

 

Ort und Zeit der geplanten Maßnahmen 
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Die Befahrungen und Besichtigungen privater Grundstücke erfolgen tagsüber jeweils von Montag 

bis Freitag. Informationen darüber, welche Flurstücke sich im Erkundungsraum befinden, finden sie 

in der Flurstücksliste. 

 

Aufgrund der hohen Anzahl der Flurstücke wird eine detaillierte Flurstücksliste auf der Gemeinde-

website veröffentlicht und kann direkt bei der Gemeinde eingesehen werden. Auch finden Sie die 

Flurstücksliste auf der Homepage: https://tennet.eu/he-bl-oueb 

 

Rechtliche Grundlage 

Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 des Energiewirt-

schaftsgesetzes (EnWG). Nach § 44 Abs. 1 EnWG sind Eigentümer oder Nutzungsberechtigte der 

betroffenen Grundstücke verpflichtet, die zur Vorbereitung der Planung des Vorhabens notwendi-

gen Trassenerkundungen und Vermessungen durch den Träger des Vorhabens oder von ihm Be-

auftragte zu dulden. 

Mit einer ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberech-

tigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt.  

Flurschäden können bei den Begehungen nicht entstehen. Es werden keine Maschinen eingesetzt; 

es handelt sich um Begehungen zu Fuß oder Befahrungen öffentlicher, privater und landwirtschaft-

licher Wege mit regulären Pkw. Sollte es dennoch zu Schäden kommen, werden diese durch Ten-

neT beseitigt bzw. in voller Höhe entschädigt. Wir bitten daher um Benachrichtigung. 

 

Beauftragte Unternehmen 

Die Trassenerkundungen erfolgen im Auftrag der TenneT TSO GmbH durch den Trassierungs-

dienstleister LTB Leitungsbau GmbH sowie den Umweltdienstleister Froelich und Sporbeck und 

deren Nachunternehmer.   

 

Ansprechpartner und weitere Informationen:  

Für Fragen zum Projekt, den geplanten Maßnahmen sowie Mitteilungen steht Ihnen die Bürgerre-

ferentin zur Verfügung: 

 

Katrin van Herck 

      T +49 5132 89-1007  

E katrin.van.herck@tennet.eu 

 

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter      

www.tennet.eu/de/projekte/helmstedtost-bleckenstedtsued 

 

Stadt Salzgitter         02.10.2025 

Fachgebiet Umwelt 

Im Auftrag 

gez. Michael Buntfusz 

https://tennet.eu/he-bl-oueb
mailto:katrin.van.herck@tennet.eu
http://www.tennet.eu/de/projekte/helmstedtost-bleckenstedtsued
http://www.tennet.eu/de/projekte/helmstedtost-bleckenstedtsued
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